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Vorwort 

Die Veröffentlichung dieser Arbeit ist der letzte Schritt zur Erfüllung eines Trau-
mes. Ich will sie nicht alljenen Menschen widmen, die mich -jeder auf seine Wei-
se - im Verlauf dieses Jahres unterstützt haben. Vielmehr hoffe ich, dass ich ihnen 
im richtigen Moment eine ebensolche Unterstützung sein kann. Dr. jur. Nikolaus 
Bosch, zum Beispiel, der sich unzählige Male die Zeit für Diskussionen genom-
men hat, um mit seinem kritischen Scharfsinn so manchen Trugschluß aufzudek-
ken oder Fortschritt abzurunden. Meinen Eltern, zum Beispiel, die mir - einmal 
mehr - den notwendigen Freiraum verschafft haben. Aber auch vielen Freunden, 
die es mir immer wieder leicht gemacht haben, die Arbeit für einige Stunden zu 
vergessen. 

Widmen möchte ich diese Arbeit allein Christina, denn sie hat die tägliche Bela-
stung mitgetragen, vielfache gedankliche Abwesenheit ertragen, mir trotzdem im-
mer wieder Mut gemacht und - sie behauptet bis heute meine endlosen Erzählun-
gen, Erklärungen und Gedanken rund um ,,Die Kollision von Grundfreiheiten und 
Gemeinschaftsgrundrechten" hätten sie wirklich interessiert. 

Dank schulde ich ferner meinem Doktorvater Herrn Prof. Heintschel von Hei-
negg für seine großartige Unterstützung, PrivDoz. Dr. Kahl für die rasante Erstel-
lung des Zweitgutachtens, den Professoren Magiera und Merten für die Aufnahme 
der Arbeit in diese Reihe und nicht zuletzt Herrn Prof. Joachim Herrmann, der 
meine Abtrünnigkeit vom Strafrecht wohlwollend toleriert hat. 

Die Arbeit berücksichtigt die Literatur bis einschließlich Juli 2000. 

Augsburg, im August 2000 Dierk Schindler 
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Kapitell 

Einführung 

I. Der ,Erdbeerstreit' 

.. Wie wir bei unserem Treffen vom 12. April angekündigt haben, bestätigen 
wir die Daten der Sperre der Einfuhren von Erdbeeren und Spargel, und 
zwar: 
- Erdbeeren aus Marokko: sofortige Sperre, .. . 
- Erdbeeren und Spargel aus Spanien: Sperre spätestens am 1. Mai, da die 
französische Erzeugung zu diesem Zeitpunkt zur Deckung des französischen 
Verbrauchs ausreichen wird. 
Die erheblichen Schwierigkeiten der Gemüseerzeuger zwingen uns dazu, äu-
ßerst wachsam zu sein, und bei den durchgeführten Kontrollen wird die Ent-
deckung von Waren zu den genannten Zeitpunkten zur Vernichtung dieser 
Waren führen. " 1 

Nicht ganz zu Unrecht bediente sich die ,Federation dipartementale des produc-
teurs de tegumes du Maine-et-Loire' in ihrem Schreiben an die französischen Su-
permärkte des Stils einer hoheitlichen Entscheidung. In der Tat hatte sie es - im 
Verbund mit anderen Verbänden und Gewerkschaften sowie einer Vielzahl von 
Landwirten- im Verlaufe eines Jahrzehnts geschafft, durch sich stetig zuspitzende 
Gewaltmaßnahmen das staatliche Machtmonopol de facto aufzuheben. Schreiben 
wie diese sowie massive, strafrechtlich relevante Gewaltakte blieben - abgesehen 
von vereinzelten Ausnahmen - ohne Folgen für die Urheber. Selbst wenn Polizei-
kräfte vor Ort waren, versuchten sie weder die Straftaten zu verhindem noch die 
Personalien zum Zwecke der Strafverfolgung festzustellen. Noch nachdem die 

• Schreiben der ,Fideration dipartementale des producteurs de ligumes du Maine-et-Loi-
re' vom 18. April 1994 an die ,Grossistes du MIN' (wiedergegeben nach dem Zitat in den 
Schlußanträgen von GA Lenz zu EuGH-Kommission/ Frankreich (,Erdbeerstreit'), Rs. C-
265/95, Slg. 1997,1-6961 (6964); Hervorh. im Original); wiedergegeben bzw. besprochen in 
Meier, EuZW, 1998, S. 87 f.; Szcelcalla, DVBI., 1998 S. S. 219 ff.; Schorkopt EuZW, 1998, 
S. 237; Schwarze, Europarecht, 1998, S. 53 ff.; Schaerf, Österreichisches Recht der Wirt-
schaft, 1998, S. 322 ff.; Meurer, EWS, 1998, S. 196 ff.; Jalabert, Revue de droit des affaires 
internationales, 1998, S. 522 f.; Schaerf, Zeitschrift tur Zölle und Verbrauchsteuern, 1998, 
S. 617 f.; Muylle, ELR, 1998, S. 467 ff.; Jarvis, CMLRev., 1998, S. 1371 ff.; Kuehling, NJW, 
1999, S. 403 f.; Gadbin, Revue de droit rural, 1999, S. 283. 
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Kommission am 19. Juli 1994 das Vorverfahren zum Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Frankreich eingeleitet hatte2, konnten die Übergriffe bis in den Sommer des 
Jahres 1996 ungehindert fortgesetzt werden 3. 

Angesichts dieser Vorkommnisse fällt es nicht schwer, sich GA Lenz anzuschlie-
ßen, wenn er sagt, 

.. (w)ürde man es zulassen, daß zur Durchsetzung bestimmter wirtschaftlicher und politi-
scher Ziele auch Gewalt angewendet werden könnte, würde die Herrschaft des Rechts 
durch die Herrschaft der Gewalt abgelöst. Dies würde auch das Ende der Gemeinschaft 
bedeuten. "4 

Die extremen Umstände des ,Erdbeerstreit'-Verfahrens führen überzeugend vor 
Augen, daß zumindest derart gravierende Verstöße von Privaten gegen die Markt-
freiheiten bzw. den freien Binnenmarkt gemeinschaftsrechtlich nicht toleriert wer-
den können. Schon weitaus weniger eindeutig verhält es sich jedoch im Falle des 
französischen Fernfahrerstreiks im November 1997, als es zu anhaltenden Straßen-
blockaden an den französischen Grenzen kam und damit ebenfalls zu einer deutli-
chen Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs5• Die Tatsache, daß die Streiken-
den das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ins Felde führen konnten6, macht 
zumindest ein derart eindeutiges Plädoyer zugunsten der Wahrung des freien Bin-
nenmarktes unmöglich und wirft Fragen nach Ursprung, Voraussetzungen und 
Grenzen der den Mitgliedstaaten vom EuGH im ,Erdbeerstreit' auferlegten Schutz-
pflichten auf. 

2 Durch das Aufforderungsschreiben an die französischen Behörden von diesem Tag; die 
Klageerhebung erfolgte mit Eingang der Klageschrift bei der Kanzlei des Gerichtshofs am 4. 
August 1995; allgemein zum Ablauf des Vertragsverletzungsverfahrens siehe Niedermühl-
bichler, Verfahren vor dem EuG und EuGH, Rn. 114 ff. 

3 V gl. die ausführliche Wiedergabe der Sachverhaltsdarstellung durch die Kommission in 
den Schlußanträgen von GA Lenz zu EuGH-,Erdbeerstreit', Rs. C-265/95, Slg. 1997, 1-6961, 
Tz. l. 

4 In seinen Schlußanträgen zu EuGH-,Erdbeerstreit', Rs. C-265/95, Slg. 1997, 1-6961, 
Tz. 33. 

s FAZvom 7. ll. 1997, Nr. 259, S. 2. 
6 Zwar fehlt es seitens des Gerichtshofs noch an einer eindeutigen Stellungnahme zur An-

erkennung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit auf Gemeinschaftsebene; in Anbe-
tracht der durchgängigen Gewährleistung in den Mitgliedstaaten sowie in Art. 11 EMRK 
muß man jedoch von der Existenz dieses Grundrechts auch auf Gemeinschaftsebene ausge-
hen (vgl. die Übersicht bei Rengeling, Grundrechtsschutz in der Europäischen Gemeinschaft, 
S. 91 ff., der ebenfalls zu dieser Schlußfolgerung kommt;). 
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II. Beweggründe für die Fortentwicklung der Dogmatik 
zur Vertragsverletzung 

Zum Zwecke der Annäherung an die Problematik soll der Beantwortung dieser 
Fragen jedoch eine andere grundsätzliche Überlegung vorangestellt werden. Wie 
auch GA Lenz feststellte, ist die Beeinträchtigung der Grundfreiheiten durch Priva-
te in der Tat kein Novum in der Rechtsprechung des EuGH7 • Wenn also der EuGH 
- dem nach Art. 220 EGV8 die Wahrung des Rechtes bei der Auslegung und An-
wendung des primären und sekundären Gemeinschaftsrechts obliegt9 - es im Jahre 
1997 plötzlich für notwendig erachtet, mit dem Vertragsverstoß durch Unterlassen 
eine neue Begehungsform im Bereich der Vertragsverletzung einzuführen10, stellt 
sich zunächst einmal die Frage nach seinen Beweggründen. 

1. Tatsächliche Beweggründe 

Betrachtet man die Schlußanträge und das Urteil im ,Erdbeerstreit'-Verfahren, 
so sind es zwei Aspekte, aus denen sich erklärt, warum sich für die Richter und 
den Generalanwalt die Notwendigkeit für eine Verurteilung ergab, obwohl sie da-
mit den Rahmen der bisherigen Dogmatik verlassen mußten: erstens die Nachhal-
tigkeif der Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs, die über einen Zeitraum 
von zehn Jahren fortdauerte, und deren Ende überhaupt nicht absehbar war. In die-
sem Zusammenhang maßen sowohl die Kommission und GA Lenz11 als auch der 
Gerichtshof12 dem mittlerweile durch die Vorfälle erzeugten Klima der Unsicher-

7 Vgl. Schlußanträge von GA Lenz zu EuGH-,Erdbeerstreit', Rs. C-265/95, Slg. 1997, I· 
6961, Tz. 6 unter Hinweis auf den sog. ,Weinkrieg' (EuGH-Kommission/Frankreich. Rs. 
42/82, Slg. 1983, 1013), als französische Winzer durch massive, z.T. gewalttätige Proteste 
die Verschärfung der Grenzkontrollen für italienischen Wein und damit im Ergebnis die Ver· 
ringerung von Weinimporten aus Italien erreichten. 

s In dieser Arbeit wird durchgängig nach der durch den Amsterdamer Vertrag veränderten 
Artikelnummerierung zitiert. Soweit es zum Verständnis notwendig ist, werden die neue und 
alte Artikelnummer angegeben; Sollte ein Artikel durch den Vertrag von Amsterdam wegge· 
fallen sein, wird dies mit "ex·" gekennzeichnet. 

9 Zwar weist nur Art. 31 EGKSV auf das Sekundärrecht hin, jedoch entspricht es der all· 
gemeinen Meinung, daß der EuGH auch zu dessen Überprüfung und Auslegung berufen ist 
(vgl. anstau vieler GTE-Krück, Art 164, Rn. 7 und 40 ff.). Der EuGH selbst hat dies zu Recht 
darauf zurückgeführt, daß die EG eine Rechtsgemeinschaft ist, bei der alle Handlungen der 
Organe - und damit auch das von ihr erlassene Sekundärrecht - am EGV und den allgemei· 
nen Rechtsgrundsätzen auf ihre Rechttnäßigkeit hin überprüft werden könne (EuGH-Les 
Vens, Rs. 294/83, Slg. 1986, S. 1339). 

1o Auch GA Lenz sieht den EuGH zum ersten Mal mit dieser Konstellation befaßt (in sei· 
nen Schlußanträge zur Rs 265/95, Tz. 6). 

11 Schlußanträge von GA Lenz zu EuGH·,Erdbeerstreit', Rs. C-265/95, Slg. 1997, 1·6959, 
Tz. 15. 
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